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§ 43 SanG Berufsmodul

SanG - Sanitatergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Voraussetzung fur die berufsmafiige Austibung von Tatigkeiten des Sanitaters ist neben einer entsprechenden
Ausbildung gemal3 88 32 bis 42 zusatzlich die erfolgreiche Absolvierung des Berufsmoduls.
2. (2)Das Berufsmodul umfasst eine theoretische Ausbildung von 40 Stunden in folgenden durch Einzelprifungen
abzuschlieBenden Fachern:
1. 1.Sanitats-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht,
2. 2.Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens,
3. 3.Dokumentation.
3. (3)Bei einer Pandemie ist die erfolgreiche Absolvierung des Berufsmoduls nicht Voraussetzung fur die
berufsmaRige Auslbung von Tatigkeiten des Sanitaters.

In Kraft seit 22.03.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/sang/paragraf/32
file:///

	§ 43 SanG Berufsmodul
	SanG - Sanitätergesetz


